
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BAD EMS-NASSAU  11.03.2025 
für die Stadt Bad Ems 
AZ:   
3 DS 17/ 0089 
Sachbearbeiter: Herr Specht 
 
 

 
VORLAGE 

 
Gremium Status Datum 

Stadtrat Bad Ems öffentlich 25.03.2025 

 
 

 
Durchführung des Abendmarktes in Bad Ems als festgesetzte 
Marktveranstaltung 
 
 
Sachverhalt: 
Die Stadt Bad Ems beabsichtigt die erneute Durchführung der Veranstaltung 
„Abendmarkt“ im Kalenderjahr 2025.  
 
Unter Anwendung des Landesgesetzes über Messen, Ausstellungen und Märkte 
(LMAMG) sind Marktveranstaltungen auf Antrag von der zuständigen Behörde nach 
Gegenstand, Zeit und Öffnungszeiten und Platz für jeden Fall der Durchführung 
festzusetzen, soweit keine Gründe des öffentlichen Interesses entgegenstehen.  
An den folgenden Veranstaltungsterminen sollen Marktveranstaltungen entlang des 
Kurparks, zwischen Kaiser-Wilhelm-Denkmal und Spielbank, jeweils zwischen 16:00 
und 22:00 Uhr, stattfinden: 
 

• 03.04.2025 

• 08.05.2025 

• 05.06.2025 

• 03.07.2025 

• 07.08.2025 

• 04.09.2025 

• 02.10.2025 

 
Die Veranstaltung „Abendmarkt“ ist als Spezialmarkt im Sinne des § 6 Abs. 1 LMAMG 
einzuordnen. Demnach handelt es sich um eine im Allgemeinen in größeren 
Zeitabständen wiederkehrende Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern 
(=mindestens zwölf gewerbliche Anbieter) bestimmte Waren feilbietet. 
Während den Markttagen sollen vor allem regionale Produkte und Spezialitäten, 
Feinkost, Handwerkskunst etc. den Besuchern angeboten werden. Des Weiteren sind 
verschiedene Einzelhandelsbetriebe und Unternehmen der Stadt Bad Ems während 
der festgesetzten Markttage vertreten, die sich der Allgemeinheit auf dem 
Marktgelände präsentieren können. 
 



Die Terminierung der einzelnen Markttage tangiert nicht mit Sonn- und Feiertagen, 
sodass eine Abwägung gegenüber der Belange des Sonn- und Feiertagsgesetz 
unterbleiben kann.  
 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Bad Ems macht ein besonderes öffentliches Interesse zur 
Durchführung der Marktveranstaltung „Abendmarkt“ im Kurpark zu den 
genannten Terminen geltend und bittet die zuständige Behörde um 
Marktfestsetzung im Sinne des § 11 LMAMG.  
 
 
In Vertretung: 
 
 
 
Gisela Bertram 
Beigeordnete 
 
 


	Gremium
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

